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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1954

Norm

ABGB §1338 IA1

JN §1

Rechtssatz

Für das Begehren auf Schadenersatz gegen die Gemeinde, die im Jahre 1945, sich die Verwaltung einer Liegenschaft

angemaßt hat, ist, soweit sich der Schadenersatz nicht auf die Maßnahme der Übernahme (Beschlagnahme) der

Bewirtschaftung, sondern auf Herausgabe der Erträgnisse aus der Verwaltung und auf Ansprüche aus der Verwaltung

erstreckt, der ordentliche Rechtsweg zulässig. Es sind die Vorschriften des ABGB anzuwenden.
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